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VORBEMERKUNG

Vorbemerkung

Auf Grund vorangegangener Initiativen des österreichischen

Forums für Umweltschutz und Urnweltgestaltung in Altmünster

ujurde Dr. Flachura (Lüien) mit der Gestaltung von Erholungsein-

richtungen im Landschaftsraum "Höllengebirge - Hongar" betraut,

Ergänzend dazu wurde angeregt, eine Landschaftsrahmenplanung

durchzuführen, die seitens der Abteilung Raumordnung und

Landesplanung vergeben wurde.

Im Zuge der Bearbeitung wurden mit verschiedenen öffentlichen

und privaten Planungsträgern Kontaktgespräche geführt, deren

Ergebnisse in der vorliegenden Untersuchung weitgehend Be-

rücksichtigung gefunden haben.
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ALLGEMEINES

1. A l l g e m e i n e s

1.1. Allgemeine Ziele - landschaftliche Leitbilder

Im Zusammenhang mit der geplanten Einrichtung des Naturparkes

Höllengebirge-Hangar wurde ein landschaftliches Rahmenkonzept

erarbeitet. Dies ist notwendig, da die Zusammenhänge zwischen

landschaftlichem Angebot und den zunehmenden Nutzungsansprüchen

durch den Menschen sowie die Stellung des möglichen Naturparkes

im Großraum dargestellt werden sollen.

Die Aufgabe der Landschaftsrahmenplanung ist darin zu sehen,

daß im Rahmen dieser Planung flächenbezogene, übergeordnete

Zielvorstellungen zur Entwicklung der Landschaft aufgestellt

werden.

Die Landschaftsrahmenplanung S D I I im wesentlichen der Verwirk-

lichung von folgenden Zielen und Aufgaben dienen:

Schutz, Pflege und Gestaltung von IMatur und Landschaft als

Lebensraum, Umwelt- und Erholungsbereich des Menschen.

Schutz von Pflanzen und Tierarten, wertvollen Landschafts-

teilen und Einzelschöpfungen der Natur.

Pflege und Gestaltung der Agrarbereiche einschließlich des

Waldes, der Wohn-, Gewerbe- und uerkehrsbereiche und der

Erholungsbereiche.

- Erhaltung eines hohen Leistungsvermögens von Natur und Land-

schaft und damit grundsätzliche Vermeidung v/Dn Eingriffen in

das natürliche üJirkungsgefüge, die mit nachteiligen Auswirkun-

gen auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild verbun-

den sind.

Beseitigung oder Ausgleich bereits eingetretener Schäden.

- Sicherung und Entwicklung einer möglichst vielfältigen Land-

schaft.

-2-,.
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FUNKTIONSMODELL FÜR EINE LANDSCHAFTSRAHMENPLANUNG
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ERMITTLUNGEN ZUM J
NATURHAUSHALT \

\
ÖKOLOGISCHE RAUMGLIEDERUNG 5

KLIMA PFLANZENWELT TIERWELT

LANDSCHAFTS-

STRUKTUR

ERMITLLUIMG UND BEWERTUNG
WERTVOLLER LANDSCHAFTS-
TEILE (BIOTOPE)

ERM_ITTLUNGr£DER
NATÜRLICHEN ER-
HOLUNGSEIGNUNG

LANDW. NUTZ-
FLÄCHEN

FORSTW.
NUTZFL.

BAULAND U.
GRÜNFLÄCHEN

ERHOLUNGS-
SCHWERPKTE

ERMITTLUNGEN DER BESTEHENDEN FLÄCHENNUTZUNG

SOWIE SICH BEREITS ABZEICHNENDER NUTZUNGS^
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z.B. SEEN, etc.
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1
BEURTEILUNG DES NATURPOTENTIALS HINSICHTLICH DES NATURGEGEBENEN LEISTUNGSVERMÖGENS -

BEURTEILUNG DER EMPFINDLICHKEIT GEGENÜBER BEKANNTEN UND SICH ABZEICHNENDEN NUTZUNGSAUSWIRKUNGEN

•
AUFSTELLEIM VON ZIELEN DER LANDSCHAFTSENTWICKLUNG MIT BEGRÜNDUNG : EMPFEHLUNGEN AUS

ÖKOLOGISCH-GESTALTERISCHER SICHT ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT

ÖKOLOGISCH
FUNKTIONELLE
RAUMGLIEDERUNG

SGHUTZ UND
PFLEGE WERT-
VOLLER LAND-

. SCHAFTSTEILE

GESTALTUNGS- UND PFLEGEVORSCHLÄGE
GRUNDSATZE ZUR
GRÜNORDNUG IM
SIEDLUNGSBEREICH

DRDNUNGS-U. PFLEGE-
MASSNAHMEN IN DER
FREIEN LANDSCHAFT

LANDSCHAFTLICHE

FOLGEPLANUNGEN
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ALLGEMEINES

1.3. Begriffsbestimmungen und rechtliche Einordnung der

Landschaftsrahmenplanunq, Landschaftsplanunq, bzu. des

Maturparks

In Oberösterreich ist eine rechtliche Einordnung der Land-

schaftsrahmenplanung nicht möglich, da keine gesetzliche

Grundlage besteht.

Die Landschaftsrahmenplanung als erweiterter Begriff der

Landschaftsplanung ist vor allem der Raumordnung zuzuordnen,

da darunter querschnittsarientierte Planungen zu verstehen

sind, die unter anderem die Belange der Siedlungsentwicklung,

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, der Erholung etc. und

selbstverständlich auch die des Natur- und Landschaftsschutzes

berücksichtigen.

Der Begriff Naturpark ist im Entwurf zum neuen o.ö. Natur- '

Schutzgesetz enthalten. Im besonderen wird im Kapitel k

darauf eingegangen.

-4-
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ALLGEMEINES

1.k. AbqrEnzunq des Planunqsraumes

Der Planungsraum Höllengebirge-Hongar umfaßt den Landschafts-

bereich des oö. Salzkammergutes, in dem der Traunsee und der

Attersee als landschaftsprägende ElEmente primär yjirksam sind.

Die Nord-Süd-Erstreckung beträgt ca. 22 km, die West-Ost-

Erstreckung beträgt ca. IS km.

Die Gemeinden am IMordufer der beiden Seen befinden sich in

Randlage zum oö. Zentralraum und besitzen günstige Anschlüsss

an das überregionale Uerkehrswegenetz (Westbahn, B 1 und Auto-

bahn) und damit gute V/erbindungen zu den HauptDrten des Zentral-

raumes (Linz-üJels ).

In Nord-Süd-Richtung wird der Planungsraum von wichtigen regionalen

V/erkehrsachsen (Salzkämmergut-Bundesstraße , Attersee-Bundesstraße

und Bahnlinie Attnang-Puchheim - Stainach/Irdning) erschlossen.

lion großer Bedeutung ist infolge der verkehrsmäßig günstigen Lage

die weitere Entwicklung des UntersuchungsgEbietES als Erholungs-

raum für den oö. Zentralraum, aber auch für den internationalen

Tourismus.

Im Norden wird das Planungsgebiet durch die Lüestautobahn und im

Süden durch das liJeißenbachtal abgegrenzt. Im Gsten bildet das

üJestufer des Traunsees und im üJesten das Ostufer des Attersees

die Planungsgrenze.

Folgende Gemeinden befinden sich im Planungsgebiet:

Gmunden - teilweise

Altmünster

Traunkirchen

Ebensee - Höllengebirgeanteil

Steinbach/A.

Weyregg/A.

Kammer-Schörf1ing - teilweise

-5-
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Abgrenzung des Planunqsqebietes

Attersde

PLANUNGSEEBIET

Traunkirchen

Autobahn

Pinsdorf

Emunden

)
TAaunsee

-6-

©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



ALLGEMEINES

AQE DES PLANUNGSGEBIETES IM GRQSSRAUM
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NATURRÄUMLICHE GEGEBENHEITEN

2,- Na tu r räum l i che Gegebenhei ten

2 .1 . Geologie

Die Landschaft zwischen Traunsee und Attersee wird im wesent-

lichen aus vier geologischen Komponenten gebildet.

1. Kalkzone

2. Flyschzone

3. Eiszeitliche Ablagerungen

it. Jüngere Flußablagerungen.

1. Die Kalkzone besteht aus einer Folge von mesozoischen

Kalken, wobei primär der LJettersteinkalk vorherrscht,und aus

Dolomiten, wo primär der Hauptdolomit vorherrscht.

2. Die Flyschzone oder Sandsteinzone ist zwischen Attersee und

Traunsee bis zu 15 km breit.

Die Gesteine der Flyschzone sind in der oberen Kreidezeit

entstanden und sind infolge der Süd-IMord-Verschiebung der

Dstalpinen Decke im Tertiär gegen das Alpenvorland aufge-

schoben worden. Charakteristisch für die Flyschzone ist der

mehrmalige Wechsel von Sandsteinen, Mergel und Schiefertonen.

Die morphologischen Eigenschaften des Flysch führen zur Aus-

bildung durchwegs breiter bewaldeter Rücken mit relativ

konstanten Gipfelhöhen (Gmundnerberg, Grasberg, Kollmannsberg,

Gahberg, Richtberg, Hangarrücken, Kraberg, Miesenberg).

Durch seine Ldasserundurchlässigkeit neigt der Flysch an der

Oberfläche zum V/erlehmen und zu Rutschungen (Steinbach).

3. Das Nord- und Westufer des Traunsees und das IMordufer des

Attersees wird etwa halbkreisförmig durch die sogenannten

Moränenringe gebildet.

In dem nördlichen Endmaränenwall des Traunseegebietes

befindet sich der Traundurchbruch , im weiteren Verlauf ist

der Traunfluß tief in die IMiederterrassen eingeschnitten.

Am Lüestufer des Traunsees gehen die Endmoränen in die

seitliche Randmoränenzone über. Die eiszeitliche Überformung

begleitet das Westufer in unterschiedlicher Breite bis an die

Grenze der Kalkzonen.

Zwischen Altmünster und Traunkirchen kann deutlich zwischen

einer flachen Zone gegenüber der steileren bewaldeten Flysch-

zone des Hinterlandes eine Grenze gezogen werden.
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GEOLOGIE
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NATURRAUMLICHE GEGEBENHEITEN

4. Jüngere Flußablagerungen.

IMeben den erwähnten geologischen Formationen Kalk-, Flysch-

und Moränenlandschaft sind noch jüngere Kalkfüllungen zu

nennen, wobei vor allem die alluvialen Schotter von Aurach

und Traun und die Uerlandungszone am Seeufer dazugehören.

2.2. Böden

In den eiszeitlichen Terrassen sind die Böden vor allem aus

sandig-lehmigen Para-Braunerden, Sanden und Blocklehmen gebildet

Diese weisen relativ gute Ertragsbedingungen mit Eignung zum

Ackerbau auf. Die Böden der Uürmmoränen werden aus Rendsinen

schottern gebildet, wobei in den Moränenzonen mehrfach Tot-

Eislöcher vorkommen.

In den Uferbereichen der Seen liegen über Grundmüränen nasse

üJeichschichten aus wasserundurchlässigen Seetonen und Moränen-

abschwemmungen.

Die wesentlichsten Bodentypen in der Flyschzone sind lehmige

Braun- und Fahlerden.

Am Hangfuß der Flyschberge finden sich darüberhinaus Schwemm-

böden aus Lehmen und Flyschsandstein bzw. Mergelschutt.

Die Sand- und Flyschrücken weisen mittlere Ertragsbedingungen

auf und sind hauptsächlich für die Grünlandwirtschaft geeignet.

Die Böden der Kalkzone sind im wesentlichen Rendsinen auf Kalk-

fels und sind für die landw. Nutzung wenig geeignet, lediglich

im Bereich Traunkirchen-liJindlegern -Hochsteinalm finden sich

Almgebiete auf Rendsinen.

2.3. Klima

Der Traunsee-Attersee-Raum befindet sich hauptsächlich im

Einflußbereich des atlantisch-ozeanischen Klimas, welches durch

geringe Temperaturschwankungen, gemäßigte Sommer und |iu.JLĵ erj5

Winter gekennzeichnet ist. Der Alpennordrand bringt überwie-

gend nordwestlich bis westlich orientierte Luftströmungen zum

Aufsteigen, was sich in diesen Bereichen als häufige Staubewölkung
i

und in überdurchschnittlichen Niederschlägen äußert.
Klimatisch liegt der Planungsraum bis zu einer Höhenlage von
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IMATURRÄUMLICHE GEGEBENHEITEN

ca. 800 m im süddeutschesten-. Unterbezirk. Ab 8oo m ist er

dem subalpin-herzynischen Unterbezirk zugeordnet (üJERf\IECK 195o).

2 .• 3.1. Niederschläge

Die Lage des Gebietes im IMordstau der Alpen ist für die hohen

Miederschläge verantwortlich. Von Gmunden ausgehend steigen die

durchschnittlichen Jahresniederschläge von- etwa 13DO mm auf 1Boo mm

an, wobei in den höchsten Berglagen (Höllengebirge) IMiederschlags-

werte bis zu 25oo mm gemessen werden.

Die Luftfeuchtigkeit ist durch die Lage zwischen den beiden Seen

relativ hoch. Sie beträgt von Mai bis September im Durchschnitt

69 % und im Oktober bis April durchschnittlich 76 %.

NIEDERSCHLAGSVERTEILUNG in

(Normaljahr 19o1-l95o)

0 Meßstellen mit 5ojähriger Normalzahl
M 1 :2oo.000

o u e l l e : F 1 B 9 l !
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mm A
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Durchschnittliehe Jahressumme: 1 220 mm

H HH ! 1 (-

I II HI IV V VI VII VIII IX X XI XII M o n a t

Durchschnittliche Monatssummen der Niederschläge
in Graunden

Quelle: Hydrographisches ZentralbürD des BMFLF.
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IMATURRÄUMLICHE GEGEBENHE ITEIM

2.3.2 Lufttemperatur

Trotz der großen iMiederschlagshäufigkeit beträgt die Jahres-

durchschnittstemperatur im langjährigen Durchschnitt 8.1

(hydrographisches Zentralbüro Gmunden). Interessanterujeise sind

die Jännertemperaturen im Mittel über +2 , da die oberöster-

reichischen Seen sogenannte "Wärmeinseln" sind.

-2-

Jahresmittel

XII Monat

Abb..?..-: Durchschnittliche Monatsmittel der Lufttemperaturen
in Gmunden

Stand: 1901 - 1970
Quelle: Hydrographisches Zentralbüro des BMfLF.
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NATURRÄUMLICHE GEGEBENHEITEN

2.3.3 Sonnenscheindauer

Sonnenscheindauer in % der max. möglichen Dauer:

Vergleich Linz

Frühjahr

Sommer

Herbst

Planungsgebiet

4o bis 45 %

45 bis 5o %

4o bis 45 %

Winter 3D bis 35

45 bis 5a %

55 bis So %

35 bis 4o %

3D bis 35 %

(Quelle: Österreich Atlas)

2.3.4 Schneeverhältnisse

üJinterdecke

Zahl der Tage
mit Schneedecke

Zahl der Tage
mit Hinterdecke

Zahl der Tage
mit Neuschnee(cm)

Gmunden
425 m

17.1.-22.2.

62

37

5o

Ebensee
425 m

4.1.-24.2.

61

52

5o

Feuerkugel
1.59B m

15.11.-10.5

191

177

1o9

Summe der
Neuschneehöhen(cm) 128 228 B53

Tabelle 1: Schneeverhältnisse

Stand: Zeitraum 195o/51 - 1959/6o

Quelle: Hydrographisches ZentralbürD des BMfLF.

Summe der Neuschneehöhen im Normal.jahr 19o1-195o

Quelle: Hydrographisches Zentralbüro des BMfLF.

>̂ 1o m Feuerkugel

7.5 - 1o m Höllengebirge

3 - 5 m Gahberg-Hongar-Hochkreuth

2 - 3 m seenahe Bereiche - Grasberg - Ueyregg - Richtberg

1.5 - 2 m .Seeuferbereiche

-14-
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IMAIT-DRRÄUMLICHE GEGEBENHEITEN

Z.k. Qberflächenujasser

Das Planungsgebiet liegt im Einzugsbereich der Traun und der Ager

wobei die Ager ihrerseits bei Lambach in die Traun fließt.

In den Traunsee und in den Attersee münden zahlreiche Bäche, die

Geschiebeschatter in den See/führen und in den Mündungen bei

FlachuferbereichenSchwemmkegel erkennen lassen.

Die wesentlichsten Gewässer im Planungsgebiet sind:

Aurach

Wesenaurach

Weißenbach

Daneben sind eine Reihe kleinerer Bäche und Wilribäche planlich

angeführt.

Kienbach Miglbach

Schwarzenbach Ueyreggerbach

Höllbach LJe idensbach

Mühlleitenbach Weidenbach

Lüambach Müosbach

üageralmbach Lürenbach

Langbathbach Ludlbach

Kettenbach Sickingbach

Mühlbach Steinbach/Aurach

Dambach Steinbach/Pinsdarf

Miesenbach i

-15-
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NATURRAUMLICHE GEGEBENHEITEN

Qberflächenujasser - Einzuqsbereiche

QUEIIE: Hydrographisches Zentralbüro BMfLF

Übersichtskarte 1 : 2DD.DOO

Flußgebiet 3. Ordnung

Flußgebiet k. Ordnung

Die farbliche Darstellung dient zur Ersichtlichmachung der

Einzugsbereiche.
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NATURRAUMLICHE GEGEBENHEITEN

2.5. Vegetation

Die Zusammensetzung der Pflanzendecke als Indikator der Wechsel-

beziehungen zwischen Klima und Boden weist besonders in der

submontanen Stufe (bis 5oo m Seehöhe) auf günstige kleinklimatische

Verhältnisse hin. Dieser Umstand wird durch das Uorkommen zahl-

reicher wärmeliebender, aus südlichen Breiten stammender Pflanzen-

arten belegt.

Der nördliche Teil des Planungsgebietes wird in der submontanen

Stufe primär von Rotbuchen-Mischwäldern geprägt, doch sind im

Laufe des bereits vor Jahrhunderten einsetzenden Kultivierungs-

prozesseskaum noch Bestände solcher naturnahen Pflanzengesell-

schaften erhalten geblieben.

In der hochmontanen Stufe (über 11oo m) des Kalkbereiches sind

auf Grund der orographischen Gegebenheiten noch weitgehend natur-

nahe Pflanzengesellschaften erhalten geblieben.

In der montanen Stufe (5ao - 11oo m) des Flyschbereiches sind die

Pflanzengesellschaften überwiegend durch die intensive forstliche

Nutzung geprägt, wobei Fichte und Tanne die vorherrschenden Baum-

arten sind.

Auf den ökologisch wertvollen Unterwuchs in zusammenhängenden

Mischwaldgebieten wird wegen seiner Bedeutung für das Landschafts-

bild (üJaldrandef f ekt) verwiesen.

Nach WERNECK (195D) liegt das Planungsgebiet zum Teil im

voralpinen Unterbezirk des Süddeutsch-österreichischen Bezirkes

und zum Teil im Bezirk der Hochgebirgswälder.

Charakteristische Pflanzengesellschaften in diesem Bezirk sind

demnach die Rotbuchenwälder.-, wobei der Rotbuchenanteil rück-

läufig ist.

Sie Fichte ist ursprünglich in diesem Bezirk selten zu finden

gewesEB .

Die Grasfluren über Moränen und Flysch werden ausschließlich

durch ausdauernde Gräser und Kräuter bestimmt.

(Lieschgras - Phleum pratense, Uiiesenf uchsschwanz - Alupecurum

pratense, Goldhafer - Tristum flavescens, Glatthafer -

Arrhenaterum elatius, Knaulgras - Dactylus glomerata, etc)
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[MATURRÄUMLICHE GEGEBENHEITEN

Im nicht leicht erkennbaren Übergangsbereich zum Bezirk der

Hochgebirgswälder sind als Grasfluren die Borstgrasuiesen

anzutreffen•(Nordus stricta).

Die PflanzengEsellschaften der Hochgebirgsuälder sind geprägt

durch den ausgehenden Rotbuchenwald (varalpiner Mischwald),

der sich bis ca. 11oo m hinaufzieht, durch den Fichtenwald,

der bETEits unter 15oo rji SeEhöhe von den Legföhrenwäldern

abgElöst wird. • •

Zusammensetzung des vüralpiner Mischwaldes nach SCHARFETTER:

a) Nadelhölzer: Fichte, Tanne, Lärche, Eibe

b) Laubhözer : Bergulme, Buche, Voglbeerbaum, Mehlbeerbaum,

Spitzahorn, Bergahorn, etc.

c) Unterholz : Wacholder, großblättrige Weide, Haselnuß,

hangfruchtige Rose, Seidelbast, Alpenhecken-

kirsche, Heidekräuter, etc.

Der Legföhrengürtel liegt im unteren Bereich ausschließlich

im Hochwald, wird aber mit zunehmender Höhe zu einem selbstän-

digen Zwergwald (Pinus montana). Zusammen mit dem anschließenden

Zwergstrauchgürtel bildet er den oberen "Kampfgürtel.

Im LegföhrengürtEl stehen vereinzelt in Krüppelform Bergahorn,

Vogelbeerbaurn und Mehlbeerbaum, daneben noch AlpenJohannisbeere,

Zwergwacholder und Seidelbast.

Die Zwergstrauchgesellschaf ten oberhalb des Legf b'hrengürtels

eird u.a. gebildet van der Rauhaarigen Alpenrose, Zwergalpenrose,

Silberwurz, Heidelbeere, Preiselbeere und Frühlingsheide.

Im Sonnsteingebiet liegen Untersuchungen von ÜJEI'NMEISTER (1953)

vor. Auf den Dsthängen des Sonnsteins finden sich demnach meist

Frühlingsheidegesellschaften (Ericeta carneae), Caricetum humilis,

Molinieta aurundinaceae, Pinus silvestris, Pinus nigra, Fagus, etc

Daneben ist je nach Exposition die Felsspaltenvegetation

entsprechend ausgebildet.
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LANDWIRTSCHAFT

3. L a n d w i r t s c h a f t

3.1. Bestand und Analyse

3.1.1 Funktionen der Landwirtschaft

Funktionen der Landwirtschaft ändern sich mit dem allgemeinen

wirtschaftlichen Strukturwandel. Die Sicherung der Nahrungsmittel-

Versorgung der Bevölkerung als PrimärfunktiDn hat neben der Ver-

sorgung der Agrarmärkte und der Erhaltung der Besiedelungsdichte

als Sekundärfunktion zu allen Zeiten große Bedeutung. Damit ver-

bunden ist auch die Mindestausstattung infrastruktureller Maß-

nahmen und Einrichtungen.

Die Erhaltung der Kulturlandschaft und die Erhaltung der Stand-

ortvoraussetzungen für ein sich stark entfaltendes Erholungs-

wesen als Tertiärfunktion wird in letzter Zeit immer bedeutender.

Vor diesem Hintergrund ist die Landwirtschaft des Planungsraumes

zu betrachten.

Funktionen der Landwirtschaft:

PRIMÄRFUIMKTIDIM

NahrungsmittelversDrgung

SEKUNDARFUNKTIOIM

Versorgung der Agrarmärkte
Erhaltung d.BESiedElungsdichte
Verbesserung d.Infrastruktur

LANDWIRTSCHAFT

TERTIÄRFUNKTION

Erhaltung der Kulturlandschaft
Erhaltung der StandortvDraussetZungen
für die Erholung
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LANDWIRTSCHAFT

3.1.2 ProduktionsbEdinqunqen

Das Planungsgebiet liegt im HauptprDduktionsgebiet Uoralpen II

und hier wiederum in der Region Äußeres Salzkammergut. Auf Grund

der hohen Niederschläge ist die landw. Nutzung überwiegend auf

Grünland beschränkt.

Vom Praduktionsumfang ist die agrarische Bedeutung der Region

gering, da nur ca. 1o % der Gesamtfläche intensiver in Form von

Grünland und Ackeruirtschaften genutzt werden.

In den Gemeinden Kammerschörfling und Altmünster sind relativ

gute Produktionsvoraussetzungen vorhanden. Dies äußert sich

durch teilweise relativ hohe Bodenbonitätsstufen, durch relativ

ebene Flächenanteile und durch größere Betriebe mit guter

Flächenausstattung.

Der durchschnittliche Vollerwerbsbetrieb ist im äußeren Salz-

kammergut mit durchschnittlich 11 ha landw. Nutzfläche ausge-

stattet und wäre ohne Waldanteil auf Dauer nicht vollerwerbs-

fähig. Der durchschnittliche Nebenerwerbsbetrieb hat nur ca. 3 ha

landw. Nutzfläche.

Eine Veränderung der Betriebsstruktur ist in den nächsten Jahren

kaum zu erwarten,da landwirtschaftliche Betriebe nur selten auf-

gegeben werden, da Grund und Boden nach wie vor als eine Art

Existenzsicherung durch die mögliche Nahrungsmittelversorgung

angesehen wird.

Die Chance der landwirtschaftlichen Voll- und Webenerwerbsbetriebe,

ihr Einkommen zu verbessern, ist gerade im Planungsgebiet durch

intensive Teilnahme am Fremdenverkehrsgeschehen möglich.

Boden:

Der Boden ist die oberste verwitterte und durchwurzelte Schicht

der Erdkruste und ist nicht vermehrbar. Bei der Erstellung von

Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen soll daher die BodenbDnität

berücksichtigt werden und die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher

Grundstücke nicht erschwert werden (Restparzellen, Durchschneidun-

gen, Besitzverkleinerungen). Be.i der Beurteilung der landwirt-

schaftlichen Vorrangflachen im Landschaftsrahmenplan wurde sowohl

auf die Bodenbonität als auch auf die einfache maschinelle Be-

wirtschaftungsmöglichkeit geachtet.
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LANDWIRTSCHAFT

3.1.3 Bodennutzunqserhebunq

Die Bodennutzungserhebung 1979 zeigt in den einzelnen Gemeinden

eine sehr unterschiedliche Flächenaufteilung.

Die Ackerflächen sind in allen Gemeinden sehr gering (durch-

schnittlich 1.2 %) und sind in den letzten Jahren weiter gesunken,

da der hauptsächlich betriebene Getreidebau durch den hohen

IMiederschlagsanteil uninteressant geworden ist.

Die Gemeinde Schürfung hat mit 331 ha absoluter Ackerfläche,

d.s. ca. 12.6 % der selbstbeuirtschafteten Gesamtfläche, den

größten Anteil an Acker.

Die Daueruiesen im Planungsgebiet mit zwei und mehr Schnitten

sind stetig im Steigen begriffen, da die Ackerflächen im Zuge

von Betriebsumstellungen häufig in Grünland umgewandelt wurden.

Der Anteil des Grünlandes an der selbstbewirtschafteten Gesamt-

fläche beträgt nur ß % im Planungsgebiet.

Die Gemeinde Altmünster hat dabei aber mit 67 % oder 2.163 ha

Grünland den höchsten Grünlandanteil.

Der üJald weist im Planungsgebiet mit 62 % den größten Anteil an

der selbstbewirtschafteten Gesamtfläche auf, wobei die Gemeinde

Steinbach mit 75 % am stärksten bewaldet ist, gefolgt von der

Gemeinde Ebensee mit 67 %.

Größere Veränderungen in der Bodennutzung, die u.a. auch eine

Veränderung des Landschaftsbildes bewirken können, werden sich

im Planungsgebiet in Zukunft kaum ergeben. Es ist lediglich zu

erwarten, daß die lüaldfläche etwas zunimmt, da viele landwirt-

schaftliche Grünlandflächen und Rutschgebiete der Flyschberge

ausgesprochen schwer zu bewirtschaften sind und daher des öfteren

aufgeforstet werden.

Eine alternative Nutzungsform solcher Grenzertragsböden durch

arbeitsextensive Tierhaltungszueige wäre der Aufforstung auf alle

Fälle vorzuziehen.

Diese Tatsache ist auch im Hinblick auf den Erholungswert des

Planungsgebietes besonders zu beachten.
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Badennutzungserhebung 1979 - Auszug

Gemeinde

Aurach

Altmünster

Ebensee

Gmunden

Pinsdarf

Traunkirchen

Schärfling

Steinbach/A.

Weyregg/A.

Sbuj.Ge-
sarntf 1.

ha

1679

3.222, k

23.1BU.-

12.<+25.-

836.8

736.2

2.618.5

1o.o22.1

3. 1o9.6

Acker

ha %

kUUtB

73.96

0.28

1oo.9o

119.01

<+7.oa

331.5a

2.5a

3a.1a

2U,1

2.28

a.aoi

a.Ba

U.23

6.<+a

12.6a

a.o2

0.97

Getreide

ha %

2^5

38.25

-

71.25

83,3a

25.5a

197.8a

-

2o.6o

1. 18

-

a.5o

1o.o

3.U

7.5

-

a .6

Dauergrünland
mit mehr als 2

ha %

571

2163.03

3oB.8

336, 13

316.5a

271.2a

^2.aa

289.7a

6o3.7a

67.13

1.3

2.7

37.8

36.8

16.8a

2.9a

19.i+o

Q Uald

ha

515

72o.--

16.086.—

8.121.26

23a.7a

211.5a

1.328.9a

7.519.90

1.158.9a

%

32,7

22.3^

67.6

65.36

27.6a

28.7a

5a.7a

75.0a

37.2a

GewässerFl.
(See)

ha %

IQ,2

59*i

23o1

-

2,

312.

755,

1o76,

0,6

2.5

18.2

-

.2 0.3

.9 12.a

.6 7.5

.6 3<t.6

Anzahl d
landui.
Betriebe

klk

125

125

1M

85

131

163

Quelle: Badennutzungserhebung 1979 Österr.Stat.Zentralamt Lüien
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LANDWIRTSCHAFT

Landu. Vorranqflachen (siehe Plandarstellung)

Bei der Beurteilung der landu. Warrangflächen wurde von folgenden

Kriterien ausgegangen:

Bc-denbonität

Bewirtschaftbarkeit (Geländeneigung)

Grüße der zusammenhängenden Flächen

- Größe der Betriebe

Auf Grund dieser Kriterien haben sich im Planungsgebiet zwei

Bereiche heraus kristallisiert, die als landu. Wcrranggebiete

bezeichnet werden können:

a) Im Raum Altmünster - Traunkirchen sind Böden mit relativ hohen

Bonitätsstufen (mehr als *+o Punkte) zu finden.

Solche Flächen sind wegen ihrer Ertragsfähigkeit bei der

Flächenujidmungsplanung zu berücksichtigen.

b) Östlich von Schürfung und südlich der Autobahn A1 sind

landw. Nutzflächen vorhanden, die wegen der guten Bewirt-

schaftbarkeit und Größe vor Eingriffen bewahrt bleiben

sollten.
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LANDWIRTSCHAFT

3.2. Ziele und Maßnahmen

Die Tatsache, daß die Probleme der Landwirtschaft und des länd-

lichen Raumes nur im Zusammenhang mit Fragen der Wirtschaft, des

Sozialwesens, der Bildung sowie des Fremdenverkehrs zu sehen

sind, soll bei ev. landwirtschaftlichen Umstrukturierungen und

BetriebsumsteDungen berücksichtigt werden.

Alle agrarischen Maßnahmen sind dabei so auszurichten, daß sie

den größten Mutzen für die Landbevölkerung bzw. für die Agrar-

und Landschaftsentwicklung bringen.

Es ist dabei die Erhaltung und Verbesserung der Agrar- und

Betriebsstruktur von großer Wichtigkeit im Hinblick auf die

Besitzfestigung der lebensfähigen Vollerwerbsbetriebe.

Durch eine weitgehende' Beibehaltung der derzeitigen Wirtschaftsform

ustall das typ. Landschaftsbild des Planungsraumes bewahrt bleiben.

Die Vereinfachung der Bewirtschaftung von Nebenerwerbsbetrieben

zwecks Verbesserung des Gesamteinkommens (siehe Leitbild zur

Landwirtschaft) ist anzustreben.

Darüberhinaus müssen bei agrarstrukturellen Maßnahmen landschafts-

pflegerische Zielsetzungen berücksichtigt werden.

Grenzertragsflachen sollten wenn möglich durch extensive Tier-

haltungsformen genutzt werden.

Aufforstungen von Grenzertragsflachen sind im Hinblick auf den

hohen Waldanteil und den Erholungswert besonders genau zu prüfen.

Es gibt auch, eine Möglichkeit zurl/erbesserung des landwirtschaft-

lichen Einkommens durch Teilnahme der Betriebe am Fremdenverkehrs-

geschehen. Diese Chance können besonders V/Dllerwerbsbetriebe

wahrnehmen, die aus verschiedentlichen Gründen einen Nebenerwerb

ergreifen müßten.

Die Möglichkeiten zur Einkommensverbesserung durch Teilnahme am

Fremdenverkehr sind z.B. die Aktivierung des Urlaubes am Bauern-

hof, die Bereitstellung landwirtschaftlicher Grundstücke für

Erholungseinrichtungen etc.

Die zwischen Gahberg und Hongar liegenden nassen "Lärchenwiesen"

sind durch Beweidung stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine Än-

derung der Nutzungsform (Mähen) wäre anzustreben, um die Auswir-

kungen des "Viehtrittes" zu vermeiden.
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LEITBILD ZUR LANDWIRTSCHAFT

Vollerv/erbsbetri eb Hebenerwerbsbetri eb

Gesichert nicht gesichert

Vollerwerbsbetrieb Zuerwerb durch Fremdenverkehr

(Mitgestalten)

Nebenerwerb im Fremdenverkehr

(NE in d. Ind. u. Gewerbe)

Änderung der Bewirtschaftungsform

jupachtung Verpachtung Arbeitsextensive Tierhaltung

Sicherung d. VEB Schafe, Damtiere

für Steillagen

Vorbesserung des Einkommens

Mutterkuhhaltung für

weniger steile Lagen

Entspr. Aufforstung

Verbesserung des Gesamteinkommens

Gesicherte Erhaltung und Pflege der Landschaft
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FORSTWIRTSCHAFT

b. F o r s t w i r t s c h a f t

k.1. Bestand und Analyse

£+.1.1 Allgemeines

In der Geschichte der Menschheit spielt der Lüald eine wichtige

Rolle. Mit der Entwicklung der Gesellschaft haben sich die An-

sprüche an den Wald geändert. Die überwiegend funkticnelle Be-

deutung des Waldes lag früher in der Nutzung als Jagd- und

Sammelgebiet, später als Weide- und Rodungsland und in letzter

Zeit in der Holzgewinnung. Das Bemühen, nachhaltig möglichst

große Holzmengen zu liefern, war lange der Leitgedanke der

Forstwirtschaft. Durch die Zunahme der Besiedelungsdichte, die

steigende Umweltbelastung und durch den wachsenden Erholungsbe-

darf des Menschen hat sich die Bedeutung des Waldes wesentlich

gewandelt.

Die nachhaltige Sicherung und Steigerung aller Leistungen des

Waldes durch den Menschen muß Ziel und Aufgabe einer modernen

Forstpolitik als Gesellschaftspolitik sein.

Aus dieser Erkenntnis wurde 1975 ein neues Forstgesetz erlassen,

das eine wesentliche Aufgabe in der Planung und Sicherung von

Waldgebieten mit folgenden überwiegenden Funktionen sieht:

Nutzfunktion

Schutzfunktion
i

WohlfahrtsfunktiDn

Erholungsfunktiün
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FORSTWIRTSCHAFT

U.1.2 Forstliche Standarteinheiten

Die UJaldflachen im Planungsgebiet sind in überwiegendem Anteil

im Flyschgebiet zu finden. Darüber hinaus finden sich forstliche

Mutzungen im Kalkgebiet des Höllengebirges und zu einem geringen

Anteil im Kalk-Terrassen- und Moränengebiet.

Die Waldböden im Flyschgebiet sind tiefgründige, nährstoffreiche

Braunerden, die rutschgefährdet sind. Der Bestandesaufbau zeichnet

sich durch Fichten-Tannen-Buchenbestände aus. Weiters sind diese

Waldungen durch überdurchschnittliche Vorräte und Zuwächse ge-

kennzeichnet.

Die lilaldböden des Kalkgebietes sind lockere, humusreiche Rendsina-

böden in Seehöhen zwischen 6oo und 1ßoo m.

Bestandesaufbau:

Fichte-Buchen-(AhDrn-)-Bestände mit guter Zuwachsleistung wegen

der hohen [Miederschlagsmengen (2ooo mm).

In den üben angeführten PrDduktionsgebieten ist die Möglichkeit

intensiver Waldwirtschaft bei intensiver Pflege (Bewirtschaftung)

gegeben.

if. 1.3 Situation und Entwicklunqsansätze

Durch die guten Standortsvoraussetzungen und eine pflegliche

Lüaldwirtschaft sind überdurchschnittliche Vorräte, Zuwächse und

Bonitäten im Planungsgebiet gegeben.

Die Verteilung der Holzarten zeigt hohe Anteile an IMadelholz-

Reinbeständen und Beständen mit hohen Laubhalzanteilen (vorwiegend

Buche).

Die AlterBklassenverteilung weist einen hohen Anteil von jungen

und mittelalten Beständen auf, die zum Teil durch umfangreiche

Neuaufforstungen in den letzten 2o 3ahren bedingt sind.

Da Fichten-Reinbestände durch hohe Zuwachsleistungen und problem-

lose Kultivierung gekennzeichnet sind, haben diese in den letzten

2o Jahren stark zugenommen. Damit ist aber auch die Gefahr der

Forstschäden durch Wind, Schneedruck, Fichtenblattwespe usw.

gegeben.
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FORSTWIRTSCHAFT

h. 1. U Bewaldunqsqrad

Der Bewaldungsgrad in den einzelnen Gemeinden des Planungsgebietes

ist sehr unterschiedlich und reicht uan 22 bis 75 %.

Der Beuialdungsgrad stellt sich folgendermaßen dar:

Altmünster ca. 22 %

Ebensee ca. 67 %

Gmunden ca. 65 %

Pinsdorf ca. 27 %

Traunkirchen ca. 2ß %

Schürfung ca. 5o %

Steinbach ca. 75 %

LJeyregg ca. 37 %

Im Gesamten gesehen beträgt die selbstbewirtschaftete Gesamt-

fläche lt. Bodennutzungserhebung 56.752 ha. Der Anteil der LJald-

flächen beträgt 35.373 ha, was einem Bewaldungsgrad von 62 %

entspricht.

UJaldeigentumsverhältnisse:

Im Planungsgebiet nimmt der bäuerliche liialdbesitz nur einen ge-

ringen Anteil ein. Der überwiegende Anteil der LJaldflächen wird

von den Österr. Bundesfarsten und sonstigen öffentlichen Rechts-

trägern (Gemeinden etc.) bewirtschaftet.

4.2. Ziele und Maßnahmen

Durch forstliche Zielvorstellungen und Maßnahmen kann u.a. das

Landschaftsbild langfristig positiv und negativ verändert werden/.

Unter der Voraussetzung, daß sich das Planungsgebiet in seiner

visuellen Erscheinungsform zur positiven Seite hin verändern soll,

sollten unter Berücksichtigung der üJaldfunktIonen forstliche

Planungen und Maßnahmen entsprechend durchgeführt werden.

Bei dem bereits sehr hohen Waldanteil in diesem Gebiet ist jede

Aufforstungsbewilligung entsprechend zu prüfen, da gerade in diesem

Raum landwirtschaftliche Grenzertragsflachen gerne aufgeforstet

werden.

Neu- und Wiederauffarstungen als Fichten-Monokulturen sind

daher weitgehend zu vermeiden und die Bestrebungen zur

Erziehung von zuwachsreichen -28-
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FORSTWIRTSCHAFT

und sicheren Mischuialdbeständen (Fichte, Tanne, Buche, Ahorn)

sind zu verstärken. Eine besondere IMotwendigkeit besteht in der

Erhaltung der Tanne, vor allem im Flysch.

Der Erhaltung des Unterwuchses (Strauch- und Krautschicht) des

üüaldmantels,der vorhandenen Heckenzüge und Kleinstwaldungen als

Lebensraum Für Flora und Fauna ist anzustreben.

Dadurch wird auch der optische Wert der Landschaft gesteigert.

Die Erschließung des Lüaldes durch Forstuege soll nur im unbedingt

erforderlichen Ausmaß betrieben werden, wobei die Grundsätze der

Landschaftspflege zu beachten sind-(entsprechende Gestaltung der

Hanganschnitte).

Das Erschließen und Einrichten von Ualdflachen für Erholungs-

zwecke ist mit Vorsicht zu betrachten, da die gezielte und be-

worbene Fläche erfahrungsgemäß unter Überbelastung durch den

Ausflugs- und Erholungsverkehr zu leiden hat.(Störung von soge-

nannten Regelkreisen in der Natur).
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5 . IM a t u r u n d L a n d s c h a f t

5.1. Bestand und Analyse

Die Landschaft wird durch Entwicklung, Struktur und LUirkungs-

gefüge für einen als Einheit abgrenzbaren Teilraum der Erdaber-

fläche gesehen (vergleiche Schmidhüsen ), die in ihrer Eignung

als Lebens- und Kulturräum beeinflußbar ist. Das betrifft auch den

sinnlich erfaßbaren Gesamteindruck und den Erlebniswert der Land-

schaft.

Die durch verschiedene Landschaftsfaktoren geprägte Landschaft

des Planungsgebietes weist eine sehr hohe Reliefenergie auf und

ist daher stark gegliedert. Die wesentlichen prägenden Bereiche

im Planungsraum bilden der Höllengebirgsstock, die Uälder der

Flyschzc-ne und die Nahbereiche der Seen mit. den Siedlungsräumen.

Die Grenze zwischen der Halkzane des Hällengebirgsstackes und

der Flyschzone ist durch die Linie Traunkirchen—Großalm-Steinbach

am Attersee gegeben. Die markantesten landschaftsprägenden Ge-

wässer sind der Traunsee, der Attersee, die Langbathseen auf

der Seite der stehenden Gewässer und die Aurach, die LJesenaurach,

der Ueißenbach und der Ueyreggerbach bei den fließenden Gewässern.

Daneben sind eine Reihe kleinerer Bäche und Uiildbäche mit zum

Teil nur zeitweiliger Lüasserführung vorzufinden, die die Klein-

strukturen der Landschaft des Planunqsgebietes mitbestimmen.

Im übrigen wird auf die im Kapitel "Naturräumliche Gegeben-

heiten" erfolgten analytischen Aussagen hingewiesen.

5.1.1 Bestehende Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete sind lt. oö. Naturschutzgesetz .196*+ Gebiete,

die sich durch völlige oder weitgehende Ursprünglichkeit aus-

zeichnen oder die selten gewordene Pflanzen und Tierarten be-

herbergen, oder die reich an Naturdenkmalen sind.

Nach der Verordnung der DÖ. Landesregierung vom 25.1.1965,

LGB1. Nr. 9, wurden oö. Seen zum Naturschutzgebiet erklärt.

Im Planungsgebiet sind daher die Langbathseen und der Taferl-

kiaussBE (lt. Verordnung des Jahres 1981) die einzigen rechts-

kräftigen Naturschutzgebiete.
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5.1.2 Gahberq-Schutzzpnen

Auf Grund eines naturschutzbehördl. Verfahrens tier BH - V/öckla-

bruck (Agrar-1ü6-1976) wurden am 13.7.1976 Gahberg-Schutzzonen

festgelegt, die auf dem beiliegenden Plan ersichtlich sind.

Durch das Festlegen dieser Schutzzonen gilt es u.a. folgende

Ziele zu verwirklichen:

a) Die weitgehende Erhaltung des besonders typischen und überaus

reich gegliederten Erscheinungsbildes dieses Landschaftsbe-

reiches.

b) Die Erhaltung der zugehörigen urtümlichen Lebensform sowohl

hinsichtlich der Nutzung als auch der biologischen Bestände.

c) Die Vermeidung von Eingriffen durch Bauführungen.

d) Der besondere Schutz gilt der örtlichen Flora und Fauna, die

Biotop-Charakter haben und in ihrer Weiterentwicklung nicht

behindert werden sollten.

e) Die Bewahrung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

vor negativen Einflüssen.

Des weiteren sollen durch einen naturschutzbehördlichen Fest-

stellungsbescheid Beschränkungen in den Schutzzonen ausgesprochen

werden.

5.1.3 Naturdenkmale

Naturdenkmale sind lt. D Ö . Naturschutzgesetz 1964 Naturgebilde,

die wegen ihrer Eigenart oder ihrer Seltenheit, wegen ihres be-

sonderen wissenschaftlichen oder kulturellen oder biologischen

Wertes oder auch wegen des besonderen Gepräges, das sie dem Land-

schaftsbild verleihen, im überwiegend öffentlichen Interesse

erhaltungswürdig sind.

Folgende Naturdenkmale sind im Naturschutzbuch verzeichnet:

a) Naturdenkmal Nr. 146

Zimmerbauerteich in Altmünster

Weiher in einem Todeisloch des Moränengeländes mit Uerlandungs-

zonen.
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b) Naturdenkmal Nr. 139

Bergulms-Langbathsee

auf einer Grüninsel innerhalb der Umkehrschleife

c) Naturdenkmal Nr. 136

Esche vor Schluß Ort

am landseitigen Brückenkopf der Brücke zum Seeschloß Ort

d) Naturdenkmal Nr. 135

Eiben beim Landungsplatz in Ebensee

e) Naturdenkmal Nr. 134

Hausbaumlinde in Altmünster

in einem kleinen Rasendreieck zwischen der Gmundnerberg-

Bezirksstraße und der Eisenbahnlinie unmittelbar vor dem

Bahndurchlaß

f) Naturdenkmal Nr. 133

Mammutbaum an der Esplanade in Gmunden

g) Naturdenkmal Nr. 138

Eibe im Garten des Hauses Langbathstraße Nr. 8, Ebensee

h) Naturdenkmal Nr. 15o

HüchrnDoslinde in Gmunden - Sammerlinde beim Buchmoosteich

5.1.4 5oo m Seeuferzone

Diese Zone betrifft einen 5oo m breiten Landstreifen entlang

des Attersees, des Traunsees und der Langbathseen.

In dieser Zone ist lt. Naturschutzgesetz jeder Eingriff in das

Landschaftsbild verboten.

5.1.5 Landschaftsschutz im Bereich übriger Gewässer

Der Landschaftsschutz gilt nach dem Entwurf zum neuen Naturschutz-

gesetz für alle Flüsse und Bäche innerhalb der Grenzen des Hoch-

wasserabflußgebietes und eines daran unmittelbar anschließenden

5o m breiten (bisher 2o m) Geländestreifens, wobei Gebiete ausge-

nommen sind, für die ein rechtsuirksamer Bebauungsplan vorhanden

ist, und in geschlossenen Ortschaften.
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5.2. Ziele und Maßnahmen

Neben den in den Punkten 5.1.2, 5.1.3., 5.1.*+, 5.1.5 angeführten

Bereichen weist die Landschaft zwischen Attersee und Traunsee

Strukturen und Teilbereiche auf, die im Hinblick auf das neue

Naturschutzgesetz, welches Voraussichtlich im Jahre 1S82 be-

schlossen werden soll, zu betrachten sind.

Die ökologisch gestalterischen Leitziele für die Landschafts-

entwicklung und den Landschaftsschutz können wie folgt zusammen-

gefaßt werden:

a) Sicherung der ökologischen Ausgleichsfunktion, vor allem

größerer zusammenhängender Gebiete

b) Erhaltung der hohen naturgebundenen Vielfalt an Landschafts-

elementen und Strukturen

c) Schutz besonders wertvoller Landschaftsteile und Elemente

d) Sicherung und Entwicklung der Landschaft als bedeutender

Erholungsraum. . . . . .— .__

e) Sicherung und Entwicklung der Landschaft unter Berück-

sichtigung weiterer Nutzungsansprüche wie Z.B.Siedlung,

Verkehr, Landwirtschaft, Forstwirtschaft etc.
Im Entwurf zum oö. Naturschutzgesetz 198o wird im Abschnitt 2

der Schutz der Landschaft behandelt.

Dabei wird im § 6 der Begriff "Landschaftsschutzgebiet" angeführt.

Landschaftsschutzgebiete sind in diesem Sinne Gebiete, die sich

wegen ihrer besonderen landschaftlichen Eigenart oder Schönheit

auszeichnen, oder durch ihren Erholungswert besondere Bedeutung

haben. Weiters sind Landschaftsschutzgebiete Gebiete, die unmittel-

bar an Naturschutzgebiete oder an geschützte Uferzonen bzw. Bach-

und FluBuferbereiche anschließen.

Im § 7 des Entwurfes wird der Begriff "geschützte Landschaftsteile11

angeführt und definiert.

Geschützte Landschaftsteile sind Teile der Landschaft wie z.B.

Sümpfe, Moore, Standorte von selten vorkommenden Pflanzen sowie

Brutstätten oder Laichplätzen von geschützten Tierarten, die für

den Naturhaushalt, besonders für das Kleinklima oder für Pflanzen

und Tierarten von besonderer Bedeutung sind und die weder in einem

Naturschutzgebiet liegen, noch die Voraussetzungen für die Er-

klärung zum Naturdenkmal aufweisen. Sie sind durch dieses Gesetz

Geschützt, wenn die öffentlichen Interessen an der Erhaltunq ' -33-
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der Eigenart solcher Landschaftsteile alle anderen Interessen

überwiegen.

Des weiteren wird der Landschaftsschutz im Bereich fließender

Gewässer auf einen 5o m breiten Streifen ausgedehnt.

Der§ 14 des Gesetzentwurfes ist dem Schutz der fMaturdenkmale

gewidmet.

Die Naturschutzgebiete sind im § 16 definiert. Demnach sind

Naturschutzgebiete Gebiete, die sich durch völlige und weitgehen-

de Ursprünglichkeit auszeichnen oder selten gewordene Pflanzen

und Tierarten beherbergen oder reich an Naturdenkmalen sind.

5.2.1 Naturschutzgebiete - Vorschlag

Die vom DAV7 durchgeführte Inventarisierung schützenswerter

Landschaft und Naturobjekte wurde vom Bearbeiter für das gegen-

ständliche Projekt übernommen.

Die Untergliederung der Zone A (Naturschutzgebiet) wird gänzlich

akzeptiert, wobei die Abgrenzung der B-Zonen (Landschaftsschutz-

gebiete) nach Norden und Süden noch verändert werden könnten.

In der Bearbeitung wurde der derzeit bestehende Abgrenzungsvor-

schlag der Schutzzonen A, B, C übernommen.

5.2.1.1 Höllengebirge A (siehe Plan)

Begründung der Schutzwürdigkeit als Vollnaturschutzgebiet:

a) Uissenschaftliche Erwägung:

Geologisch-morphologisches Denkmal

üJettersteinkalkplateau, Karsterscheinungen (Karrenbildung,

Höhlen, Dolinen, Karstschlote und Schluchten)

Steilwände, Kesselbildung, Karflächen

botanisch bedeutsamer Raum - große Latschenausdehnung am

Hochplateau, an Steilhängen und Karflächen

Reliktföhrenwälder

Subalpiner Lärchen-Fichtenwald

Typische Fels- und Schuttvegetation

Vorkommen vieler geschützter Pflanzen

b) ökologische Gründe: " " - - •— -.- _

ausgedehnte Schutzwälder

Verkarstungsgefahr

Wasserreservoir

ökologischer Ausgleichsraum ' -3 k-
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c) Erholungswert und FrEmdEnvBrkshrsbedeutung:

bJander- und BergstEigergBbiEt mit gut markierten klegen

(HüHengEbirgsübErquErung)

d) Landschaftlich-ästhetische Eruägung:

Typische Kalkalpenlandschaft

Eine Bedrohung des Gebietes besteht durch eine ev. Ausweitung

der Feuerkogelliftanlagen und durch einen möglichen Höhen-

straßenbau.

5.2.1.2 Die Bucht von Ort

Die Bucht von Ort ist eine Seebucht mit alten Baumweiden und

UerlandungsflDra, sie ueist ein natürliches Ufermoar mit

seltenen Pflanzen auf und ist Nist- und Brutplatz für lüasser-

vögel und eine wesentliche Laichschanstätte.

5.2.1.3 Hüllereck

Das Hallereck ist das letzte natürliche Ufermoor am Traunsee

mit einer einmaligen Pflanzen- und V/ogelwelt ( bot.Ldeltunikat) .

5.2.1.*+ Sonnst e-inlandschaft

Die Sünnsteinlandschaft mit der Siegesbachzone, dem Teufels-

graben und der Teufelsinsel ist geologisch und botanisch be-

deutend.

Botanisch bedeutsam vor allem deswegen, da sie einen weitgehend

natürlichen Bewuchs mit einer seltenen Gladiolen-Vegetation auf-

weist (HEHEFdüJARTER-TÜRK 1975}.

5.2.2 Landschaftsschutzqebiete - Vorschlag

5.2.2.1 Höllengebirge B

ÖAU-Inventar schützenswerter Landschafts- und (Maturobjekte

Das Höllengebirge B umfaßt die nördlichen Waldabhänge des Höllen-

gebirges, die Langbathseen (bestehendes Naturschutzgebiet), das

Hochsteinalmgebiet, die Höllengebirgssüdabhänge bis zum lüeißen-

bachtal.
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Bsgründung der Schutzwürdigkeit:

1. Wissenschaftliche Erwägung:

geologisch morphologisches Denkmal

IMordabhang: Langbathscholle

Bei den Langbathseen jungdiluviale Moränen

Südabhang: Durchbruch des tiieißenbaches durch den

LüetterstEinkalk

botanisch bEdeutsam

Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchenujald

typischE Dolomitfelsflora mit den geschützten Primel-

und Enzianarten

zoologisch bedeutsam

übliche Waldfauna und große Artenvielfalt

2. Ökologische Gründe:

Zum Teil Schutz- und Bannwald, Idasserrückhaltevermögen,

ökologischer Ausgleichsraum

3. Erholungswert und Fremdenverkehrsbedeutung:

stark besuchtes Erholungs- und Wandergebiet mit Bade- und

Picknick-Gebiet Weißenbachtal.

Derzeit ist das Gebiet wenig erschlossen, jedoch bestehen ver-

einzelt Schottergruben.

Die Bedrohung ist vor allem in einer weiteren Erschließung und

durch den Ausbau von Schottergrubeh gegeben.

Anmerkung:

Der Schutzvorschlag für das Höllengebirge B als Teilnaturschutz-

gebiet . erscheint nicht sinnvoll, da die Qualifikation als V/Dll-

naturschutzgebiet nicht gegeben ist und ein Teilnaturschutzgebiet

lt. Entwurf zum neuen Naturschutzgesetz nicht vorhanden ist. Es

wäre daher sinnvoll, das Höllengebirge B als Landschaftsschutz-

gebiet mit besonderen Auflagen zu bezeichnen.

5.2.2,2 HöllengEbirge C - Feuerkugel

(GAV-Inventar schützenswerter Landschaften und Naturobjekte )

Der Schutzvorschlag des DAV ist ein Landschaftsschutzgebiet mit

Fremdenverkehrsberücksichtigung, da der Feuerkagel ein beliebtes

Wander- und Schigebiet darstellt.
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Begründung der Schutzwürdigkeit:

1. Wissenschaftliche Erwägung

2. Ökologische Gründe

Schutz vor Abtragung und GewässerrEinhaltung

3. Erholungswert und Fremdenverkehrsbedeutung

(Massenf rerndenverkehrsgebie t)

k. Landschaftlich ästhetische Erwägung

Die Bedrohung des Gebietes besteht im wesentlichen durch den

Massentourismus samt allen Nachteilen.

5.2.2.3 Gahberg-Schutzzone

Die in Punkt 5.1.2 behandelte Gahberg-Schutzzone soll auf

Grund des kommenden Naturschutzgesetzes als Landschaftsschutz-

gebiet ausgewiesen und bezeichnet werden.

5.2.3 [Maturdenkmale - Vorschlag

Naturdenkmal Flyschblock am Hochkogel in Gmunden

Naturdenkmal Moränenterrasse der Nußbaumhüfgründe oberhalb

vom "Bauer im Feld"

Naturdenkmal Eibenmischwald am Johannisberg in Traunkirchen
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5.2.4 Geschützte Landschaftsteile

Teufelsgraben-Siegesbach-Traunkirchen (soferne eine Ausweisung

als Vallnaturschutzgebiet nicht möglich erscheint)

Toteislöcher bei Altmünster (üJagnerfeld)

Tascana-Halbinsel
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6. M a t u r p a r k Höl lengebi rge-Hongar

6.1. Definition und Auslegungen zum Begriff "(Maturpark"

Der Begriff "Naturpark" ist in der BRD weiter verbreitet als in

Österreich und auch gesetzlich fixiert.

"Naturparke" sind großräumige, durch ihre natürliche Eigenart,

ihre Schönheit und ihre Erholungseignung hervorragende Kultur-

landschaften. Sie genießen Rechtsschutz, werden nach den Grund-

sätzen der Landschaftspflege behandelt und mit Einrichtungen für

den Erholungsverkehr oder dessen Ordnung versehen"

(Handbuch für Landschaftspflege und Naturschutz, BLJCHlüALD 1966/69).

In Österreich gibt es Auslegungen zum Begriff "Naturpark":

Demnach ist ein Naturpark ein für die Erholung besonders geeigneter

Landschaftsraum oder Teil der Landschaft, der vorzüglich um des

Menschen willen entsprechend gepflegt und gestaltet und durch

. einen V/eruialtungsakt zu einem Schutzgebiet erklärt wurde.

('Naturschutz in Dberösterreich" Dsterr. Naturschutzbund Graz 197o)

Im Entwurf des oö. Naturschutzgesetzes 198o, § 6 Abs. b ist erst-

mals in Dberösterreich der Begriff "Naturpark" enthalten:

"Die Landesregierung kann für allgemein zugängliche, für die

Erholung oder für die Vermittlung von Luissen über die Natur be-

sonders geeignete und zu diesem Zweck entsprechend ausgestattete

und gepflegte Landschaftsschutzgebiete durch Verordnung die Be-

zeichnung "Naturpark" festsetzen."

Der Naturparkgedanke, der in vielen Ländern bereits Fuß gefaßt hat,

soll auch bei der Einrichtung des Naturparkes "Höllengebirge-

Hongar" in Anwendung gebracht werden.

Dazu sind einige Anmerkungen notwendig:

In der BRD sind 53 % der vorhandenen Ualdfläche, d.s. 18 % der

Landesfläche, zu Naturparken erklärt.

Die Erfahrungen, die seit dem Jahre 19o9 (Naturschutzpark Lünebur-

gerheide) gemacht wurden, sind in einer Veröffentlichung von

H. Weigern 1981 zusammengefaßt worden. In dieser Zusammenfassung

werden die Probleme, die mit der Einrichtung von Naturparken

aufgetreten sind, erörtert.
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Unter dem Titel "Maturparke - Vorranggebiete für Fremdenverkehr

und Naherholung" wird folgendes ausgeführt:

Naturparke sind großräumige naturräumliche Landschaftseinheiten,

in denen die Leistungsfähigkeit des [Maturhaushaltes gewährleistet,

die Schönheit, Vielfalt oder Eigenheit des Landschaftsbildes

bewahrt Dder der besondere Erholungswert für die Allgemeinheit

erhalten und verbessert werden soll.

Die tatsächliche Entwicklung in den Naturparken der BRD zeigt,

daß die Einrichtung von Naturparken eine erhebliche Stärkung

des Fremdenverkehrs mit sich brachte.

In vielen Gemeinden Deutschlands wurden Naturparke nur wegen des

klangvollen Namens "Naturpark" eingerichtet, um dadurch den

Fremdenverkehr zu fördern oder ihm neue Impulse zu geben. •

Dabei wurden auch nachteilige Auswirkungen von Naturparken

festgestellt:

Gefährdung empfindlicher Lebensräume für Flora und Fauna

(Pflanzengesellschaften, Brutgelege, Biotope etc.)

"Möbilierung" der Landschaft durch übertriebene Natur-

parkeinrichtungen (Wege, Parkplätze, Picknickplätze,

Tische, Bänke, Kiosk etc.)

Überbelastung attraktiver Zielpunkte

In den meisten Naturparken Deutschlands wurden "RuhezDnen"

für Flora und Fauna nicht eingeplant, womit gewisse Erforder-

nisse des Natur- und Landschaftsschutzes nicht berücksichtigt

worden sind.

Schwer lenkbarer Besucherstrom

-ka-
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Neben einer ausführlichen Landschaftsbewertung sollen in Land-

schaftspflegeplänen ausdrücklich die Auswirkungen der Erholungs-

nutzung erfaßt werden. Außerdem soll nach diesen Richtlinien

schwerpunktmäßig auf die Sicherung wertvoller Biotope, sowie

die Sicherung von ükotopen, naturnahen Uferbereichen an Ge-

wässern geachtet werden.

Abschließend wird in diesem Bericht festgestellt, daß die Lenkung

der ErhDlungssuchenden in Aktivzonen und damit die Freihaltung

von Ruhezonen nur unzureichend gelungen ist.

Die Durchführung von Artenschutz und LandschaftspHegemaßnahmen

muß in Zukunft eindeutig vorrangig vor weiteren ErschließungsmaS-

nahmen behandelt werden.

Prof. Gerhard 0L5CHQWY stellt zum Thema "Naturparke - Ziel-

konflikte und Lösungsmöglichkeiten (1981)" fest, daß "das

deutsche Bundesnaturschutzgesetz besagt, daß Naturparke über-

wiegend Landschaftsschutzgebiete und Naturschutzgebiete sind,

die sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die

Erholung besonders eignen und nach den Grundsätzen und Zielen

der Raumordnung und Landesplanung für Erholung und Fremdenverkehr

vorgesehen sind. Entsprechend ihrem Erholungszweck müssen sie

geplant, gegliedert und erschlossen werden."

Da die Belastungen der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete

und Erholungslandschaften und Naturparks durch den Menschen nach

eingehenden Untersuchungen ausgesprochen hoch sind, wurde z.B.

in einem neuen Landschaftsschutzgesetz Nordrhein-Ulestfalen nicht

mehr festgelegt, daß [Maturparke überwiegend Landschaftsschutzge-

biete und Naturschutzgebiete sein sollen.

Es wurden nämlich Naturschutzgebiete in Naturparks gleichermaßen,

z.T. sogar stärker durch den Erholungsverkehr belastet als außer-

halb von Naturparks.

Durch den hohen Flächen- und Finanzbedarf für [Maturparkeinrich-

tungen wie LJege, Parkplätze, Campingplätze, Kiosk etc. sind die

Mittel für Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft zurück-

gegangen.

Auf den meisten Naturparkflächen sind deshalb die klassischen

Ziele des Naturschutzes, nämlich die Erhaltung von Lebensräumen
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für Pflanzen und Tiere in der Regel nicht mehr erfüllbar.

Auszugsweise werden in der Folge "Empfehlungen" von Prof.

OLSCHOWY zur Entwicklung der Naturparke wiedergegeben:

"Um den Bestand und die Weiterentwicklung der Maturparke zu

gewährleisten, sollten folgende Besichtspunkte in Zukunft ver-

stärkt beachtet werden:

1. Für die Maturparke ist ein neues Leitbild auszuarbeiten und

inhaltlich festzulegen, das den heutigen Anforderungen gerecht

wird. Es muß sowohl den Schutzgedanken als auch die ErhDlungs-

funktian und die Entwicklung der Landschaft berücksichtigen.

Es sollten dabei wenigstens die wichtigsten, den-Naturpark-

trägern obliegenden Aufgaben konkret genannt werden.

Der Schutz der Landschaft muß sich auf naturnahe und ökologisch

wertvolle Bereiche, insbesondere für die gefährdete Tier- und

Pflanzenwelt wie auch auf das Erscheinungsbild und die Eigen-

art der Landschaft erstrecken, wie sie im Landschaftsplan fest-

zulegen sind.

2. Die Ausarbeitung von ökologischen Grundlagen, so auch die

Kartierung schützenswerter Biotope, sollte so gefördert werden,

daß die Ergebnisse für die Aufstellung von Landschaftsplänen

in den nächsten Jahren verfügbar sind. Das setzt eine ent-

sprechende finanzielle und personelle Ausstattung der hiefür

vorgesehenen Einrichtungen voraus, was durch Umsetzung von

Stellen aus Fachgebieten, deren Aufgaben rückläufig sind,

erreicht werden kann. Die bereits vorliegenden Daten müssen

für die räum- und landschaftsbezogene Planung bereitgestellt

und auch genutzt werden.

3. Es muß auf alle Fälle sichergestellt werden, daß die Maßnahmen

des Maturparkträgers nicht durch einseitige gemeindliche oder

Personen gebundene Interessen in eine falsche Richtung gelenkt

werden.

if. Der Maßnahmenplan der Maturparke sollte in seinem Inhalt den

Entwicklungszielen für Maturparke gerecht werden und die hiezu

notwendigen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege in den Entwicklungsteilen der Pläne verankern. Außerdem

sollten diese Pläne Aussagen über die geschätzten KDsten für

-kZ-
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Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen enthalten.

5. Der Schutzcharakter der Naturparke sollte durch vermehrte

Ausweisung von Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten

gesichert werden.

6. Die unterschiedliche Schutzuürdigkeit der einzelnen Bereiche

in den Naturparken macht es notwendig, in den ausgewiesenen

KernzDnen vorrangig Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege durchzuführen und sie von Belastungen durch

Freizeit und Erholung weitgehend freizuhalten.

7. Die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege in Natur-

parken können nur dann befriedigend erreicht werden, wenn

Landschaftspflegetrupps zur Durchführung der erforderlichen

Maßnahmen und zur Pflege und Instandhaltung vorhandener Ein-

richtungen eingesetzt und die hiefür erforderlichen Mittel

bereitgestellt werden.

B. In den Naturparken müssen InfDrmatiDnszentren zur Öffentlich-

keitsarbeit für die Besucher eingerichtet werden.

9. Die Einrichtungen für Erholung und Freizeit in Naturparks sind

unter Vermeidung von Überausstattungen gezielt vorzunehmen,

was bei der Aufstellung der Maßnahmenpläne zu berücksichtigen

ist.

1o. Der Besucherverkehr muß durch geeignete Maßnahmen so gelenkt

werden, daß naturnahe Bereiche geschützt bleiben und nicht

belastet werden.

6.2. Naturpark Höllengebirge-Hongar

Die Landschaft zwischen Traun-und Attersee zeichnet sich durch

hohe Reliefenergie aus und ist dadurch stark gegliedert, sie

weist einen morphologisch bedingten geringen Erschließungsgrad

auf.

Der Kalkstock des Höllengebirges wird durch die Verbindung

Steinbach-Traunkirchen von den bewaldeten Flyschbergen getrennt.

Die Siedlungstätigkeit beschränkt sich im wesentlichen auf die

Hauptorte an den Seeufern und auf die Streusiedlungen im Gemeinde-

gebiet von Altmünster.

-1*3-
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Im gesamten Gebiet sind der Langbathsee und der Taferlklaus-

see als Naturschutzgebiete ausgewiesen.

Der Begriff Landschaftsschutzgebiet ist derzeit rechtlich in

OberösterrEich nicht • existent, jedoch im neuen Naturschutz-

gesetzentujurf, wie bereits angeführt, vorgesehen. Deshalb

wurden im Kapitel "Natur und Landschaft" Landschaftsschutz-

gebiete bereits vorgeschlagen.

Durch die hohe Reliefenergie und dem geringen Erschließungs-

grad ist dar Erholungssuchende zwischen AttErses und Traunsee.-

ausgEnommen ist die Erholung am Wasser - auf wenige Schwerpunkte

angewiesen, die daher auch entsprechend stark frequentiert

werden -(Langbathsee, Taferlklaussee, Gahberg, Feuerkugel etc.).

Der Höilengebirgsstock ist nur für Bergwanderer und Bergsteiger

erreichbar, mit Ausnahme des Feuerkogels, der bereits stark

frequentiErt ist.

Infolge der Geschlossenheit ist das weitreichende Ualdgebiet

zwischen Hangarrücken, Richtberg und MiesenbErg für dEn Erholungs-

suchenden nur bedingt geeignet, da der Wechsel zwischen Grünland

und Wald fehlt.

Außerdem ist dieser Bereich als RückzugsgsbiEt für Flora und

Fauna zu betrachten und v.on uieiteren Erschließungen, ausgenommen

für forstliche, zu verschonen. Forstliche Erschließungen sind

allerdings unter dem Aspekt EntsprEchendEr landschaftspflege-

rischer Begleitmaßnahmen durchzuführen.

Das seeariEntiErte Gemeindegebiet von Traunkirchen ist derzeit

ein attraktiver Erholungsbereich und wurde als Landschaftsschutz-

gebiet vorgeschlagen, um u.a. zusätzliche Belastungen durch Er-

schließung und weiterer Bebaung zu verhindern.

Unter Hinweis auf diE angEführten Naturparkerfahrungen' aus der

BRD sowie dEr vorhandenen aufgezeigten Landschafts- und Erholungs-

struktur ist eine großräumige Abgrenzung eines Naturparkes

"Höllengebirge-Hongar" schwer durchführbar.

DiEs gilt um so mehr, als im neuen (\laturschutzgesetzentwurf 19Bo

Naturparke entsprechend ausgestattete und gepflegte Landschafts-

gebiete in LandschaftsschutzgEbiEtEn SEin sollten.

-t+U-
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Unter der Voraussetzung, daß eine Trägerschaft gefunden, die

Erhaltung der IMaturpark-Einrichtungen gesichert und eine ent-

sprechende Landschaftsentuiicklung gewährleistet wird, sind für

die Ausweisung van IMaturparkgebieten folgende Lösungsmöglich-

keiten bedingt denkbar:

Naturpark I:

Gahberg-Hongar-Kranberg

Naturpark II:

Sonnstein-Hochstein Alm-Langbathseen-Taferlklaussee.

-1*5-
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7. E r h o l u n g unL,d F r e m d e n v e r k e h r

7.1. Bestand und Analyse

Diie landschaftlichen Gegebeoheiten, das Klima, die V/erkehrs-

erschließung und die FremdEnverkEhrsEinrichtungen sind die

Grundlagen des Fremdenverkehrs. (BERNEGGER 1962)

Das Gebiet zwischen Traunsee und Attersee hat schon seit dem

19. Jahrhundert durch seine Morphologie und durch das Erscheinungs-

bild der Landschaft eine hohe Anziehungskraft auf den Erholungs-

suchenden.

Das landschaftliche Angebot erlaubt aber mit wenigen Ausnahmen

(Feuerkugel) nur den Sommerfremdenverkehr.

Das BettenangebDt sinkt daher im Winter stark ab, da viele

Privatzimmervermieter ihre Häuser schließen.

Diese großteils einsaisanale Fremdenverkehrswirtschaft stützt

sich zu über 7D % auf ausländische Gäste die überwiegend aus der

BRD kommen.

Die Entwicklung der Nachtigungszahlen lt. Tabelle zeigt in den

betroffenen Traunseegemeinden eine durchschnittliche Abnahme

der (Mächtigungen von ca. 12 %, wobei das relative Ausmaß der

Abnahme bei Inländern und Ausländern gleich ist.

Die Atterseegemeinden Lüeyregg und Steinbach weisen 1960/81

gegenüber 197^/75 eine geringe Zunahme auf, die Gemeinden

Schürfung und Aurach verzeichneten eine starke Abnahme der

Mächtigungen (bis 3U % ) .

Die Bedeutung des Planungsgebietes für den Ausflugsverkehr

ist vor allem für den Erholuingssuchenden aus dem Zentralraum

gegeben. Daneben ist Ausflugsverkehr aus dem Salzburger Raum

festzustellen. Dies betrifft hauptsächlivh den Atterseeraum.

Hauptanziehungpunkte sind im wesentlichen die Seegemeinden

mit Erholungsmöglichkeiten am/im üJasser. Eine Zunahme der

Wander- und Bergsteigergäste ist in den letzten Jahren zu bemerken

-46-

©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



IMACHTIGUIMGSSTATISTIHi

Gemeinde Anzahl der IMächtigungen
197f+/75 1979/80 1980/81

Anteil der Inländer 1981
insgesamt in %

Veränderung zu. 1980/81
und 197^/75. in %

Altmünster

Ebensee

Gmunden

Traunkirchen

Schorfling

Steinbach

Ideyregg

Auräch

Pinsdarf

185126

110563

17*t29G

7^399

55267

127680

16D025

19066

12181

163805

96833

161789

69365

1*6170

118633

16ft327

18188

1D7B*»

16037*t

9B3kB

151816

66666

36M2

1287tt6

167767

16337

12290

36167

ft8797

55060

10919

11GM

3t»619

3it665

9^5

35«f3

22,5

^9,6

36,2

16,3

30,3

26,8

20,6

5,7

28,8

- 11,«f

- 12,9

+ 0,8

+ 0,9

Quelle: Statistischer Dienst, Amt der oö. Landesregierung
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Der Planungsraum weist auf Grund der Morphologie in seiner Ge-

samtheit vielseitige Erholungsmöglichkeiten für annähernd jeden

"Typ" von Erholungssuchenden auf, die sowohl für die Nah- und

Hurzzeiterholung als auch für den längerandauernden Erholungs-

aufenthalt geeignet sind.

Durch die bereits angeführte hohe Reliefenergie und starke

morphologische Gliederung des Planungsraumes ist allerdings die

punktuelle Belastung gewisser Erholungsbereiche sehr hoch

(Langbathsee und Taferlklaussee, etc.), da die vorhandenen

Hanglagen oder auch große zusammenhängende üJaldungen eine Ver-

teilung der Besucher nur teilweise zulassen. Es besteht in

solchen ErhDlungsbereichen eine Konfliktsituation zwischen

Ansprüchen der Natur und der Belastung durch die Erholungs-

suchenden.

Diese Konfliktsituation kann auch durch eine Naturparkplanung

nur unzureichend beseitigt werden.

7.2. Gliederung der Erholungsbereiche

a) Naherholungsbereiche

b) Erholung am/im Wasser

c) Erholung im Grünen (Naturnahe Erholung)

d) Erholung im alpinen Bereich - Bergwandern

e) Erholung im Winter

7.2.1. Naherholungsbereiche (a) - siehe Plan

Naherholungsbereiche sind in diesem Falle Erholungsbereiche,

die sich im unmittelbaren Umfeld größerer Siedlungsgebiete

befinden und sich durch eine relativ leichte Erreichbarkeit

auszeichnen (überwiegend Kurzzeiterhrnlung ) .

Naherholungsbereiche:

Gmunden: Hochkogel

Kalvarienberg

Esplanade

Halbinsel Toskana

Nußbaumhofgründe

etc.

-kl-
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Altmünster:

Traunkirchen

Ebensee:

Steinbach/A,

weyregg :

Schörflicg;

Bereich Schloß Ort -

E r h D1 u n g s p a r k

zugängliche Seeuferbereiche

Johannisberg

zugängliche Seeuferbereiche

Bräuujiese

Erholungspark Spitzergründe

Seeuferbereiche

Traunmündung

Parkanlagen

Steinbach - Forstamt

SeeuferprDmenade

Kirchenweg

zugängliche Seeuferbereiche

Spazierwege Richtung Wachtberg

Spazierwege Richtung Häferlberg

Umgebung Schloß Hammer

7.2.2. Erholung am/im Wasser (b)

Für die Erholung am/im Wasser sind nur der Traunsee und der

Attersee besonders geeignet. Diese Eignung ist jedoch abhängig

von der Zugänglichkeit der Uferabschnitte, die einerseits durch

Privatbesitz, andererseits durch Steilufer eingeschränkt ist.

Als Badeseen sind die beiden großen Seen nur bei länger an-

dauernden Schönwetterperioden geeignet, da die üJassertemperaturen

eher niedrig sind. Hervorragend geeignet sind die beiden Seen

für den Segelsport, da nur selten Windstille herrscht.

Der Langbathsee und der Taferlklaussee sind für die Erholung

am/im Uiasser bedingt geeignet, da der Taferklaussee überwiegend

UerlandungszDnen aufweist und daher erschwert zugänglich ist.

Außerdem ist aus Gründen des Maturschutzes eine Überbelastung

durch Erholungssuchende nicht erwünscht.

Die Langbathseen werden als Badeseen gut frequentiert, sind

jedoch für die Erholung am üJasser weniger geeignet.

Entlang der fließenden Gewässer besteht keine punktuelle Er-

holungsmöglichkeit, jedoch werden Wanderwege entlang von

fließenden Gewässern besonders aufgewertet.
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7.2.3. Erholung im Grünen (Naturnahe Erholung) (c)

Unter Erholung im Grünen wird im wesentlichen das LJandern von

bestimmten Ausgangspunkten zu bestimmten Zielpunkten verstanden,

wobei vor allem der Wechsel von Grünland und .üJald solche

Lüanderbereiche besonders aufwertet.

Leicht zugängliche Uälder und landwirtschaftlich genutzte

Flächen mit vorherrschender Grünlanduirt'schaft in den höheren

Lagen der Flyschberge und in der Moränenlandschaft sind durch

den Wechsel von Grünland und Wald und dem damit verbundenen

lilaldrandeffekt besonders gut für die Erholung im Grünen geeignet

Im Planungsgebiet sind folgende Bereiche für die Erholung im

Grünen ausgewiesen:

Gmunden:

Gmundnerberg

Grünberg (außerhalb des Planungsgebietes)

Altmünster:

Grasberg

Buchberg

GrDßalm

Taferlklause

Kreuth (Wildpark)

Traunkirchen:

Windlegern

Hochsteinalm

Ebensee:

Langbathseengebiet

'Steinbach:

Kienklause

Steinbach-Forstamt

Weißenbachtal

-US-
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Weyregg:

Ueyregg-Wachtberg-Alexenau

Gahbergbereiche

Niglberg

Schorfling:

Häferlberg

Schörfling-Qberhehenfeld

Aurach am Hangar:

Hongarrücken

Pinsdorf:

Vöcklaberg

Kronberg

7.2.4. Erholung im alpinen Bereich - Bergwandern (d)

Für diese Erholungsform eignen sich i-m Planungsgebiet der

Höllengebirgsstock und das Sonnsteingebiet.

Gerne angenommene Gipfelwanderungen sind der Große Höllkogel,

de.r Brunnkogel, der Feuerkugel, der Hochlecken und der Große-

und der Kleine Sonnstein.

7.2.5. Erholung im Winter (e)

Schi alpin: Die Eignung des Gebietes für die Erholung im Winter

ist nur mit Einschränkungen auf den höheren Lagen des Gmundner-

berges, des Grasberges und des Burgsteines in Traunkirchen ge-

geben.

Im Atterseebereich bieten sich in Steinbach, in üJeyregg am

UJachtberg, am Gahberg und am HDrigar Liftanlagen an.

Im Höllengebirgsbereich ist als bekanntes Schigebiet der Feuer-

kogel zu nennen. Die Hochlecken - Schilifte haben lokale Be-

deutung.

Die geringe Höhe der meisten Berge im Planungsgebiet, die

Nordstaulage und die klimatisch ausgleichende Wirkung der Seen

garantieren keine sichere Schneelage.

-50-
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Langlauf: Für den immer populärer werdenden Langlaufsport

sind im Planungsgebiet der Grasberg, der Gmundnerberg ,

der Bereich Aurachkirchen (Randlagen sind noch im Planungsgebiet),

die Verbindung Gahberg - Kranberg , das Langbathseengebiet • und

gewisse Bereiche der Gemeinde Steinbach und Schörfling ( M O D S )

geeignet.

Eissport: beliebte Ziele für die Eisstockschützen sind im Planung:

gebiet der Taferlklaussee und die Langbathseen. Daneben sind

künstlich angelegte bereiche vorhanden, die für den Eissport

geeignet s ind.

7.3. Ziele und Maßnahmen

- Souuohl für die Nah—, Kurz-, und Langzeiterhülung bietet

äas Planungsgebiet ausreichende Frequentiermöglichkeiten

- an.

Jedoch sind Planungsvorhaben im Untersuchungsgebiet immer

im Hinblick auf die Auswirkungen auf Natur, Landschaft und

Erholung zu prüfen, da diese Komplexe in der Praxis eng

miteinander verbunden sind.

- Ökologisch wertvolle Uferbereiche an öte-henden und fließenden

Gewässern und sonstige ökologisch - empfindliche Zonen sind

von einer Erhölungsnutzung weitgehend freizuhalten.

- Erholungsanlagen solien durch eine entsprechende Einrichtungs-

planung festgelegt werden, wobei besonders die Auswirkungen

auf den Naturhaushalt Berücksichtigung finden müssen.-

- Zusätzliche Erschließungsmaßnahmen (z.B. Straßenbau, Auf-

stiegshilförv) sind kritisch zu prüfen, wobei die Auswirkungen

auf den Naturhaushalt, aber auch die echten finanziellen

Vorteile gewisser Projekte zu berücksichtigen sind.

So ist z.B. die Erschließung des Feuerkogelgebietes durch

einen Straßenbau aus ökologischen Gründen abzulehnen.

- Bei der Ausgestaltung von Wanderwegen sollen mögliche

Aussichtspunkte und Aussichtslagen freigehalten bzw.

freigelegt werden , (Richtberg, Hangarbereich, etc.)

Daneben sind Ruheplätze vozusehen.

Die Querverbindung zwischen Kronberg und Gahberg sollte

teilweise neu angelegt und ausgestaltet werden.

-51-

©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



ERHOLUNG

Forstwegebauten sollten auf das notwendigste Maß beschränkt blei-

ben und lueitgehencf der Erholungsnutzung zugeführt werden.

Eine Streuung vieler Erholungsbereiche mit annähernd gleicher

Attraktivität würde eine Verteilung des Besucherstromes

und eine Entlastung überbeanspruchter Gebiete mit sich bringen

Zwischen den Siedlungsgebieten bzw. aus den Siedlungsgebieten

heraus sind sogenannte "Grünradialen11 (HIIMTERWIRTH 1975) als

Verbindung der Uferzonen zur Flysch- und Kalkzane zu schaffen,

die besondere Bedeutung für die Kurzzeiterholung und für das

Landschaftsbild haben.

Um die FremdenverkehrssaisQn auszudehnen und um damit eine

höhere Auslastung der Bettenkapazitäten zu erreichen sind

die nicht wassergebundenen Erholungsmöglichkeiten verstärkt

anzubieten.

Im Zuge einer IMaturparkplanung ist.dabei besonders Rücksicht

zu nehmen.
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B. S i e d l u n g

8.1. Bestand und Analyse:

Die Gemeinden bzw. die Gemeindeanteile im Planungsgebiet sind

in ihrEr Entwicklung überwiegend seeorientiert, da dieser

Naturraum meist keine andere Entwicklung zuläßt.

Auf Grund teilweise günstiger landwirtschaftlicher Produktians-

bedingungen ist in den Gemeinden AItmünsier, Pinsdorf, Schörflimg,

und Aurach eine stärkere Dorfgebietsentwicklung möglich gewesen.

Nach KRETSCHMER (Historische ländliche Siedlungsformen) sind im

Planungsgebiet überwiegend "neuzeitliche Siedlungsgebiete" vor-

handen. Daneben finden sich^"Streusiedlungsgebiete mit Einzelhöfen"

und"Streusiedlungsgebiete:: im Gebirge" (Uindlegern ).

Die bestehenden Grtskerne sind als "Kirchortweiler" , "Werksueiler",

"Gutshofweiler" etc. bezeichnet.

Flächenwidmung

Mit Ausnahme der Gemeinden Steinbachj/A. und Ldeyregg sind in

allen Gemeinden des Untersuchungsgebietes rechtskräftige

Flächenwidmungspläne vorhanden.

Dei? Flächenwidmungsplan-von Weyregg befindet sich derzeit im

Vorprüfungsverfahren (§ 21/1). Die Gemeinde Steinbach/A hat

noch keinen Entwurf für die Flächenwidmungsplanung ausgearbeitet.

Da in den Flächenwidmungsplänen ausreichend Bauland ausgewiesen

wurde, ist eine zusätzliche Abgrenzung von Vorrangzonen für Bau-

land derzeit nTcTrrtf" "sinnW1X.""Es "wird jeäoc'h^hingsiuiesen7 daß .

in bestimmten Bereichen des Planungsgebietes Zersiedlungs-

erscheinungen'sichtbar sind.

DrtsbildschutzzDnen:

In der "Umfassenden Kulturgüterkarte" (Teil 1, 1976) des Amtes

der oö. Landesregierung sind für die Gemeindehauptorte Ortsbild-

schutzzonen, Schonzonen, archäologische Fundzonen, Umgebungs-

schutzzonen, etc. planlich dargestellt und beschrieben. Es ist

daher bei Planungsvorhaben auf diese Bereiche Rücksicht zu

nehmen.
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B.2. Ziele und Maßnahmen

Hinsichtlich der Zielsetzungen der Flächenwidmung, bzw.

Siedlungsentwicklung haben Folgende Grundsätze des G.G. ROG

Geltung:

- Möglichste Bedachtnahme auf eine dem Lüohl der Bevölkerung

dienende Ordnung der Landschaft durch deren Erhaltung, Ge-

staltung und Pflege

- Vermeidung landschaftsschädigender Eingriffe durch bauliche

Maßnahmen aller Art

- Wiedergutmachung unvermeidbarer Eingriffe in die Landschaft

durch entsprechende landschaftspflegerische Maßnahmen

- Vermeiden von Siedlungssplittern

- Flächen, die sich wegen der natürlichen Gegebenheiten wie

Stsinschlaggefahr, Bodenbeschaffenheit, Lawinengefahr, etc.

für eine zweckmäßige Bebauung nicht eignen, dürfen nicht

als Bauland gewidmet werden.

- Im Grünland dürfen nur solche Bauten und Anlagen errichtet

werden, die einer bestimmungsgemäßen IMutzung dienen (z.B.

Bauten im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft).

- Anpflanzungen von Bäumen und SträuDhern und Vorkehrungen zu

deren Erhaltung können in Bebauungsplänen festgelegt werden.

- Landschaftsbestimmende Hänge (Sichthänge) sind weitgehend

von Verbauung freizuhalten.

- Der Erhaltung und Entwicklung eines optisch wirksamen Er-

scheinungsbildes (Ortsbild) soll aus landschaftlichen,

. ästhetischen und wirtschaftlichen Gründen in allen Planungs-

gemeinden besondere Bedeutung beigemessen werden. Dies

kann unter anderem durch folgende Maßnahmen geschehen:

+ Erhaltung denkmalwürdiger Gebäude und dersn IMahbereich

+ Vermeidnung störender Neubauten (Beachtung der Geschoß-

höhe, Dachform, Baufluchten, etc.)

+ Vermeidung des "Ausfransens" von Ortschaften entlang

von Straßen

- In Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen sollen Grünflächen

ausgewiesen werden, die verschiedenartige Funktionen haben

können: Gestaltung Einbindung

Trennung Schutz

Verbindung Erholung

etc.
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- Durch die Erhaltung von Straßenbäumen und Straßenbegleit-

grün und durch entsprechende Neuanpflanzungen werden wichtige

Nutzeffekte wie Staubbindung, SauerstoffProduktion, Ver-

besserung des Kleinklimas, Windschutz, Lärmschutz, etc.

erzielt.

- Ferienhaus- und Zweitwohngebiete sollten nur dort geplant

werden, wo die Infrastruktur hinreichend entwickelt ist.

Landwirtschaftliche Grenzertragsböden eignen sich wegen

ihrer meist großen Steilheit selten für derartige Baumaß-

nahmen .

5DD m Seeuferschutzzone

Die derzeit starre 500 m Abgrenzung ist zu überdenken, da sie

den natürlichen Gegebenheiten nicht voll entspricht.

Eine Neufestlegung einer Seeuferschutzzone, die den Gegeben-

heiten der Natur (Topographie, Sichthänge, etc.) entspricht,

ist anzustreben.

-55-

©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



LITERATUR

Literaturverzeichnis

AICHINGER Erwin, "Angewandte Pflanzensaziologie" -Springer-

verlag, Wien, 1956

BAYRISCHE STAATSREGIERUNG, "Programm Freizeit und Erholung",

Neue Presse V/erlag, Passau, 1970

BRANDES H.G., "Landschaftsrahmenplanung" - Garten und Land-

schaft 5/1976, Calluiay Uerlag, München

BRÖCKL, KURZ, "Aus der IMaturparkplanung in Bayern", Garten und

Landschaft 12/1981, Calluay Uerlag, München

BUCHWALD K., "Handwörterbuch der Raumforschung und Raumordnung",

Hannover, 197D

BUCHtiJALD - ENGELHARDT, "Landschaftsschutz und Naturschutz in der

Praxis" , BLU-Uerlag, München, 1973

DENDROLDGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT am oö. Landesmuseum, Linz 1979,

"Bericht für das Jahrbuch des O D . Musealvereins"

DUNZENDDRFER, KELLERMAYR,KOHL, MATSCHEKG, STARKE, "Naturkundliche

Lüanderziele in Überösterreich", OLV-Buchverlag

FI5CHER," KASTNER, "Vorarbeiten für eine Landschaftsrahmen-

planung im Ibmer Moor", Diplomarbeit, Wien, 1975

FISCHER,' KASTNER, MEDITZ, SAIKD, WOESS, "Gestaltungsmodell Entuick-

lungsachse Linz - Enns - Perg - Landschafts-

konzept", Gutachten im Auftrag des Amtes der

DD. Landesregierung (Abt. Bau 7 ) , linz, 1976

FISCHER, TÜRK,"Örtliches Entwicklungskonzept Bad Schönau",

Landschaftskonzept I960

GESETZ ÜBER DIE ERHALTUNG UND PFLEGE DER NATUR, Entwurf, Amt

der oö. Landesregierung 1980

GREBE Reinhard, "Landschaftsmalerei oder Entujicklungsgrundlage",

Garten und Landschaft, Heft 9/197U, Calluay

Uerlag, München

GREBE Reinhard, "Landschaftsplanung im ländlichen Raum",

Garten und Landschaft, Heft 5/1976, Calluay

Uerlag, München

HEHENWARTER, HINTERWIRTH, HOBEG, TURK, "Uferzonenplanung Traun-

see - Zusammenfassung Gmunden", März 1976

HEHENWARTER, TÜRK, »Uferzonen Traunsee - Ökologische Gnund-

lagen", Februar 1976

-56-

©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



LITERATUR

HINTERLJIRTH , "Regionalplanung Teilregion Gmunden - Seeuferzone

Traunsee", 1975

JESCHKE, LIPP, REITINGER, "Umfassende Kulturgüterkarte", Teil 1,

1976, Amt der oö. Landesregierung, Raumordnung

und Landesplanung

KIENESBERGER, "Untersuchung eines Landschaftsraumes hinsichtlich

der Beziehungen zwischen der naturräumlichen

Ausstattung (ökologisches Potential) und den

sozioökDnomischen Anforderungen, insbesondere der

Erholung und des Fremdenverkehrs. - Dargestellt

am Beispiel der Traunseegemeinden Gmunden, Alt-

münster und Traunkirchen", Diplomarbeit, Wien, 1976

KÖNIG Lü., "Der Naturpark aus der Sicht des Geschäftsführers",

Garten und Landschaft 12/1981, Callway Verlag,

München

KRETSCHMER, "Historische ländliche Siedlungsfarmen", Amt der

oö. Landesregierung, Abt. Raumordnung und Landes-

planung

NATURSCHUTZHANDBUCH FÜR GD. 1975 "Geschützte Natur", l/erlag

J. Wimmer, Linz

ÖAV/-INV/ENTAR, "Schützensierte Landschaften und Naturobjekte

Gberösterreichs" 1 - Nördliche Kalkalpen

DLSCHOWY G. "Naturparke - Zielkonflikte und Lösungsmöglichkeiten11

Garten und Landschaft 12/81, Calluay V/erlag

München

OLSCHOUY G. "Zur Entwicklung der Naturparke in IMordrhein -

Westfalen, Garten und Landschaft 12/81

V/erlag Callway München

ÖSTERREICHISCHES FDRUM FÜR UMWELTSCHUTZ' UND UMWELTGESTALTUNG

ALTMÜNSTER AM TRAUNSEE, "Gedanken zur Errichtung

von Naturparken in Österreich und zu einer

Planerstellung für einen Naturpark zwischen

Aterrsee und Traunsee" 198o

ÖSTERREICHISCHES STATISTISCHES ZENTRALAMT, "Bodennutzungser-

hebung 1979"

TURK H.P., "Bemerkungen zum bilateralen Adalbert Stifter

Naturpark" 1973

TURK H.P., "Drtsbild und Landschaftsplanung11 - Amt der IMG.

Landesregierung, Raumordnung aktuell, 1978/1/2

-57-

©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



LITERATUR

üJEIEER H.f "Naturparke - Uorranggebiete für Fremdenverkehr und

Naherholung?", Garten und Landschaft, Heft 12/1981,

Callway Uerlag, München

ÜJERNECK H.L., "Die naturgesetzlichen Grundlagen des Pflanzen-

und Waldbaues in DG.", 195D

V/HDRYZHA K. , "Hydrologie von Dberösterreich", Amt der oö. Landes-

regierung, Abt. Wasser- und Energierecht, 1973

-5B-

©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: 0018

Autor(en)/Author(s): Fischer Karl

Artikel/Article: Landschaftsrahmenplanung Höllengebirge-Hongar - Unveröffentlichtes
Gutachten im Auftrag des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung, Abt.
Naturschutz. 58 Seiten. 1-58

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7384
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=31737
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=122259



